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1. Gliederung und vereinbarte Vertragsteile, rechtliche 
Selbstständigkeit 

Im Rahmen der SV FirmenPolice können mehrere Versicherungen 

abgeschlossen werden. Bei diesen Versicherungen (z. B. die Gebäude-
versicherung) handelt es sich jeweils um rechtlich selbstständige 
Verträge. Im Allgemeinen Teil sind übergreifende Themen geregelt. In 

den Versicherungsbedingungen zu den einzelnen Versicherungen 
befinden sich die speziellen Regelungen zum jeweiligen Versiche-
rungsvertrag. Diese Regelungen werden noch ergänzt durch Besonde-

re Bedingungen, Klauseln und Vereinbarungen (z. B. die Pauschalde-
klaration), die direkt im Versicherungsschein oder seinen Anlagen 
aufgeführt sind. 

Der Allgemeine Teil für die SV FirmenPolice gilt übergreifend für fol-
gende Versicherungen: 
- Gebäudeversicherung 

- Inventarversicherung 
- Ertragsausfallversicherung 
- Elektronikversicherung 

- Werkverkehrversicherung 

2. Versicherungsnehmer, Anzeigepflichten des Versiche-

rungsnehmers oder seines Vertreters, Gesetzliche Vertre-
ter, Repräsentanten 

2.1 Versicherungsnehmer 

Besteht der Vertrag mit mehreren Versicherungsnehmern, so muss 
sich jeder Versicherungsnehmer Kenntnis und Verhalten der übrigen 
Versicherungsnehmer zurechnen lassen. 

2.2 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder seines 
Vertreters bis zum Vertragsschluss 
2.2.1 Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von Ge-

fahrumständen  
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung 
dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach 

denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die für dessen 
Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu 
schließen.  

Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, 
als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme der 
Versicherer Fragen in Textform im Sinne des Satzes 1 stellt. 

2.2.2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 
2.2.2.1 Vertragsänderung  
Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich 

verletzt und hätte der Versicherer bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Gefahrumstände den Vertrag auch zu anderen Bedingungen geschlos-
sen, so werden die anderen Bedingungen auf Verlangen des Versiche-

rers rückwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer vom Versicherungs-
nehmer unverschuldeten Pflichtverletzung werden die anderen Bedin-
gungen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 

Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 
10 % oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht 
angezeigten Umstand aus, so kann der Versicherungsnehmer den 

Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versi-
cherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In dieser Mitteilung hat 

der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dessen Kündigungs-
recht hinzuweisen. 
2.2.2.2 Rücktritt und Leistungsfreiheit  

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht gemäß Ziffer 
2.2, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, es sei denn, der 
Versicherungsnehmer hat die Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch 

grob fahrlässig verletzt. 
Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist das Rücktritts-
recht des Versicherers ausgeschlossen, wenn der Versicherungsneh-

mer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag bei Kenntnis der nicht 
angezeigten Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen ge-
schlossen hätte. 

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles zurück, so ist 
er nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, der Versicherungsneh-
mer weist nach, dass die Verletzung der Anzeigepflicht sich auf einen 

Umstand bezieht, der weder für den Eintritt oder die Feststellung des 
Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der 
Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Hat der Versiche-

rungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer 
nicht zur Leistung verpflichtet. 
2.2.2.3 Kündigung  

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht gemäß Ziffer 
2.2 leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der Versicherer den Vertrag 
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen, es sei denn, 

der Versicherer hätte den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Umstände gemäß Ziffer 2.2.2.1 zu gleichen oder anderen Bedingungen 
abgeschlossen. 

2.2.2.4 Ausschluss von Rechten des Versicherers  
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung gemäß Ziffer 
2.2.2.1, zum Rücktritt gemäß Ziffer 2.2.2.2 und zur Kündigung gemäß 

Ziffer 2.2.2.3 sind jeweils ausgeschlossen, wenn der Versicherer den 
nicht angezeigten Gefahrenumstand oder die unrichtige Anzeige 
kannte. 

2.2.2.5 Anfechtung  
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung 
anzufechten, bleibt unberührt. 

2.2.2.6 Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers  
Die Rechte zur Vertragsänderung gemäß Ziffer 2.2.2.1, zum Rücktritt 
gemäß Ziffer 2.2.2.2 oder zur Kündigung gemäß Ziffer 2.2.2.3 muss der 

Versicherer innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen und 
dabei die Umstände angeben, auf die er seine Erklärung stützt; zur 
Begründung kann er nachträglich weitere Umstände innerhalb eines 

Monats nach deren Kenntniserlangung angeben. Die Monatsfrist be-
ginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der Verletzung 
der Anzeigepflicht und der Umstände Kenntnis erlangt, die das von ihm 

jeweils geltend gemachte Recht begründen. 
2.2.2.7 Rechtsfolgenhinweis  
Die Rechte zur Vertragsänderung gemäß Ziffer 2.2.2.1, zum Rücktritt 

gemäß Ziffer 2.2.2.2 und zur Kündigung gemäß Ziffer 2.2.2.3 stehen 
dem Versicherer nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch 
gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen der Verletzung der 

Anzeigepflicht hingewiesen hat. 
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2.2.3 Vertreter des Versicherungsnehmers  
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers 
geschlossen, so sind bei der Anwendung von Ziffer 2.1 und 2.2 sowohl 

die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und 
die Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen.  
Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht 

nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, 
wenn weder dem Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

2.2.4 Erlöschen der Rechte des Versicherers  
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung gemäß Ziffer 
2.2.2.1, zum Rücktritt gemäß Ziffer 2.2.2.2 und zur Kündigung gemäß 

Ziffer 2.2.2.3 erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertrags-
schluss. Dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist 
eingetreten sind. 

Die Frist beläuft sich auf zehn Jahre, wenn der Versicherungsnehmer 
oder sein Vertreter die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt 
hat. 

3. Beginn des Versicherungsschutzes, Wartezeit, Dauer und 
Ende des Vertrages 

3.1 Beginn des Versicherungsschutzes 
Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen über 
die Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung des Erst- oder 

Einmalbeitrags gemäß Ziffer 5.1.2 und 5.1.3 und einer etwaigen Warte-
zeit gemäß Ziffer 3.2 zu dem im Versicherungsschein angegebenen 
Zeitpunkt. 

Endet bei einem Versichererwechsel die Vorversicherung mit Ablauf 
des Tages vor dem im Versicherungsschein ausgewiesenen Tag des 
Versicherungsbeginns, beginnt die Versicherung mit Tagesbeginn 

(0.00 Uhr), damit keine Lücke im Versicherungsschutz entsteht. 
3.2 Wartezeit 
3.2.1 Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, beginnt der Versi-

cherungsschutz für Schäden durch Überschwemmung und Rückstau - 
abweichend von Ziffer 3.1 - erst 14 Tage nach dem im Versicherungs-
schein als Versicherungsbeginn oder als Änderungstermin angegebe-

nen Zeitpunkt. Der Beginn einer möglicherweise erteilten Vorläufigen 
Deckungszusage ist dem Versicherungsbeginn gleichzusetzen. 
Diese Regelung entfällt, soweit der beantragte Versicherungsschutz 

gegen Überschwemmung und/oder Rückstau über einen anderen 
Vertrag bestanden hat und der Versicherungsschutz ohne zeitliche 
Unterbrechung durch den vorliegenden Vertrag fortgesetzt oder der 

Versicherungsschutz mindestens 14 Tage vor dem Versicherungsbe-
ginn beantragt wird. Hierbei ist es unerheblich, ob der Vertrag bei der 
SV SparkassenVersicherung Gebäudeversicherung AG oder einem 

anderen Versicherer bestanden hat.  
Die Regelung gilt sinngemäß für die Ertragsausfallversicherung. 
3.2.2 Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, beginnt der Versi-

cherungsschutz für die Elektronikversicherung (SVFP-EL) frühestens 
mit Betriebsfertigkeit der versicherten Sache gemäß SVFP-EL, Ziffer 1, 
und zwar auch dann, wenn zur Beitragszahlung erst später aufgefor-

dert, der Beitrag aber unverzüglich gezahlt wird.  
Für Veränderungen gemäß SVFP-EL, Ziffer 7 beginnt der Versiche-
rungsschutz bereits vor Betriebsfertigkeit und zwar mit der Übergabe 

der versicherten Sachen oder Teilen davon am Versicherungsort ge-
mäß SVFP-EL, Ziffer 5. 
Betriebsfertig ist eine Sache, sobald sie nach beendeter Erprobung und 

soweit vorgesehen nach beendetem Probebetrieb entweder am Versi-
cherungsort zur Arbeitsaufnahme bereit ist oder sich dort bereits in 
Betrieb befindet. Eine spätere Unterbrechung der Betriebsfertigkeit 

unterbricht den Versicherungsschutz nicht; dies gilt auch während 
eines Transportes der Sache innerhalb des Versicherungsortes. 
3.3 Ist dem Versicherungsnehmer bei Antragstellung oder bei 

Schließung des Vertrags bekannt, dass ein Versicherungsfall bereits 
eingetreten ist, so besteht hierfür kein Versicherungsschutz. 
3.4 Dauer 

Ein Vertrag gemäß Ziffer 1 ist für den im Versicherungsschein angege-
benen Zeitraum abgeschlossen. 
3.5 Stillschweigende Verlängerung 

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der 
Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht einer der Vertragsparteien 
spätestens drei Monate vor dem Ablauf der jeweiligen Versicherungs-

periode eine Kündigung zugegangen ist. 

3.6 Vertragsdauer von weniger als einem Jahr 
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, 
ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt. 

3.7 Wegfall des versicherten Interesses 
Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, 
endet der Vertrag zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer vom 

Wegfall des Risikos Kenntnis erlangt. 
3.8 Kündigung bei mehrjährigen Verträgen 
Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei Jahren 

zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter Ein-
haltung einer Frist von drei Monaten vom Versicherungsnehmer ge-
kündigt werden. 

Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate vor dem 
Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugehen. 
3.9 Nachweis bei angemeldetem Grundpfandrecht durch Real-

gläubiger  
Hat ein Realgläubiger sein Grundpfandrecht angemeldet, ist eine 
Kündigung des Versicherungsverhältnisses durch den Versicherungs-

nehmer im Hinblick auf die Gefahrengruppe Brand, Blitzschlag, Explo-
sion, Absturz oder Anprall eines Luftfahrzeuges nur wirksam, wenn der 
Versicherungsnehmer mindestens einen Monat vor Ablauf des Versi-

cherungsvertrags nachgewiesen hat, dass zu dem Zeitpunkt, zu dem 
die Kündigung spätestens zulässig war, das Grundstück nicht mit dem 
Grundpfandrecht belastet war oder dass der Realgläubiger der Kündi-

gung zugestimmt hat. Dies gilt nicht für eine Kündigung nach Veräuße-
rung oder im Versicherungsfall. 
3.10 Wird Versicherungsschutz für die Ertragsausfallversicherung 

(SVFP-EAF) gewählt, entspricht für alle Vertragsteile gemäß Ziffer 1 das 
Versicherungsjahr dem Geschäftsjahr des Versicherungsnehmers. 

4. Dokumentierungen 

Vertragsänderungen werden durch einen neuen Versicherungsschein 
dokumentiert. 

5. Beitrag, Fälligkeit, Folgen verspäteter Zahlung oder 
Nichtzahlung des Erst-, Einmal- oder Folgebeitrags 

5.1 Erst- oder Einmalbeitrag 
5.1.1 Fälligkeit 
Der erste oder einmalige Beitrag ist - unabhängig von dem Bestehen 

eines Widerrufrechts - unverzüglich nach dem Zeitpunkt des vereinbar-
ten und im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginns 
zu zahlen. 

Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Ver-
tragsschluss, ist der erste oder einmalige Beitrag unverzüglich nach 
Vertragsschluss zu zahlen. 

Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in Satz 1 
oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst, 
nachdem die Zahlung bewirkt ist. 

Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsneh-
mers oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist der erste oder einmalige 
Beitrag frühestens einen Monat nach Zugang des Versicherungs-

scheins zu zahlen. 
Bei Vereinbarung der Beitragszahlung in Raten gilt die erste Rate als 
erster Beitrag. 

5.1.2 Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug 
Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht zu dem nach Ziffer 5.1.1 
maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann der Versicherer 

vom Vertrag zurücktreten, solange die Zahlung nicht bewirkt ist. Der 
Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die 
Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

5.1.3 Leistungsfreiheit des Versicherers 
Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag 
nicht zu dem nach Ziffer 5.1.1 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt zahlt, 

so ist der Versicherer für einen vor Zahlung des Beitrags eingetretenen 
Versicherungsfall nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versiche-
rungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch 

einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfol-
ge der Nichtzahlung des Beitrags aufmerksam gemacht hat. Die Leis-
tungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versicherungsnehmer die 

Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 
5.2 Folgebeitrag 
5.2.1 Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung 

Ein Folgebeitrag wird zu dem jeweils vereinbarten Zeitpunkt fällig. Die 
Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im Versicherungs-
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schein oder in der Beitragsrechnung angegebenen Zeitraums bewirkt 
ist. 
5.2.2 Schadenersatz bei Verzug 

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folgebeitrags in 
Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug 
entstandenen Schadens zu verlangen. 

5.2.3 Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung 
5.2.3.1 Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht 
rechtzeitiger Zahlung eines Folgebeitrags auf dessen Kosten in Text-

form zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist von mindestens 
einem Monat ab Zugang der Zahlungsaufforderung bestimmen (Mah-
nung). Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je Vertrag 

die rückständigen Beträge des Beitrags, Zinsen und Kosten im Einzel-
nen beziffert und außerdem auf die Rechtsfolgen - Leistungsfreiheit 
und Kündigungsrecht - aufgrund der nicht fristgerechten Zahlung 

hinweist. 
5.2.3.2 Leistungsfreiheit des Versicherers 
Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein Versi-

cherungsfall ein und ist der Versicherungsnehmer bei Eintritt des 
Versicherungsfalles mit der Zahlung des Beitrags, der Zinsen oder der 
Kosten in Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur 

Leistung frei. 
5.2.3.3 Kündigung 
Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zah-

lungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist mit 
sofortiger Wirkung kündigen, sofern der Versicherungsnehmer mit der 
Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug ist. 

Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbun-
den werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der Versiche-
rungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist. Hier-

auf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich 
hinzuweisen.  
5.2.4 Zahlung des Beitrags nach Kündigung 

Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer inner-
halb eines Monats nach der Kündigung oder, wenn sie mit der Fristbe-
stimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach Fristab-

lauf die Zahlung leistet. Die Regelung über die Leistungsfreiheit des 
Versicherers gemäß Ziffer 5.2.3.2 bleibt unberührt. 
5.3 Ratenzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung 

Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Raten bis zu 
den vereinbarten Zahlungsterminen als gestundet.  
Die gestundeten Raten des laufenden Versicherungsjahres werden 

sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit einer Rate ganz oder 
teilweise im Verzug gerät oder wenn eine Entschädigung fällig wird. 
Ferner kann der Versicherer bei Verzug für die Zukunft jährliche Bei-

tragszahlung verlangen. 
5.4 Lastschriftverfahren  
5.4.1 Pflichten des Versicherungsnehmers  

Ist zur Einziehung des Beitrags das Lastschriftverfahren vereinbart 
worden, hat der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der Fälligkeit des 
Beitrags für eine ausreichende Deckung des Kontos zu sorgen. 

5.4.2 Änderung des Zahlungsweges  
Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass ein oder mehrere 
Beiträge, trotz wiederholtem Einziehungsversuch, nicht eingezogen 

werden können, ist der Versicherer berechtigt, das SEPA-Lastschrift-
mandat in Textform zu kündigen. Der Versicherer hat in der Kündigung 
darauf hinzuweisen, dass der Versicherungsnehmer verpflichtet ist, 

den ausstehenden Beitrag und zukünftige Beiträge selbst zu übermit-
teln. Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlge-
schlagenen Lastschrifteinzug können dem Versicherungsnehmer in 

Rechnung gestellt werden.  
5.5 Beitrag bei Vertragsänderung  
Bei Vertragsänderungen, für die der Versicherer einen höheren Beitrag 

verlangen kann, hat der Versicherer Anspruch auf einen höheren Bei-
trag ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung. 
Besondere Beitragsregulierungen sind je Vertragsteil individuell gere-

gelt. 
5.6 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 
5.6.1 Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhältnisses vor 

Ablauf der Versicherungsperiode steht dem Versicherer für diese 
Versicherungsperiode nur derjenige Teil des Beitrags zu, der dem 
Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungsschutz bestanden hat. 

5.6.2 Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versiche-
rung weg, steht dem Versicherer der Beitrag zu, den er hätte bean-

spruchen können, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt 
beantragt worden wäre, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Inte-
resses Kenntnis erlangt hat. 

5.6.3 Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, Anfech-
tung und fehlendem versicherten Interesse  
5.6.3.1 Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Vertrags-

erklärung innerhalb von zwei Wochen zu widerrufen, hat der Versiche-
rer nur den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil 
der Beiträge zu erstatten. Voraussetzung ist, dass der Versicherer in 

der Belehrung über das Widerrufsrecht, über die Rechtsfolgen des 
Widerrufs und den zu zahlenden Betrag hingewiesen und der Versiche-
rungsnehmer zugestimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor Ende 

der Widerrufsfrist beginnt. 
Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versicherer zusätz-
lich den für das erste Versicherungsjahr gezahlten Beitrag zu erstatten; 

dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer Leistungen aus dem 
Versicherungsvertrag in Anspruch genommen hat.  
5.6.3.2 Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versiche-

rers beendet, weil der Versicherungsnehmer Gefahrumstände, nach 
denen der Versicherer vor Vertragsannahme in Textform gefragt hat, 
nicht angezeigt hat, so steht dem Versicherer der Beitrag bis zum 

Wirksamwerden der Rücktrittserklärung zu. 
Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers 
beendet, weil der einmalige oder der erste Beitrag nicht rechtzeitig 

gezahlt worden ist, so steht dem Versicherer eine angemessene Ge-
schäftsgebühr zu. 
5.6.3.3 Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des Versi-

cherers wegen arglistiger Täuschung beendet, so steht dem Versiche-
rer der Beitrag bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung zu. 
5.6.3.4 Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Beitrags 

verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei Beginn der Versiche-
rung nicht besteht, oder wenn das Interesse bei einer Versicherung, 
die für ein künftiges Unternehmen oder für ein anderes künftiges 

Interesse genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer kann jedoch 
eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen. 
Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in der 

Absicht versichert, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvor-
teil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in 
diesem Fall der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die 

Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt. 

6. Berechnung des Beitrags; Berechnung und Anpassung 

des Beitragssatzes in der Gebäude-, Inventarversicherung 
6.1 Berechnung des Beitrags 
6.1.1 Berechnung des Beitrags in der Gebäudeversicherung 

In der Gleitenden Neuwertversicherung gemäß SVFP-GEB, Ziffer 15 
ergibt sich der vom Versicherungsnehmer zu zahlende Beitrag aus der 
Multiplikation der Versicherungssumme 1914 mit dem Anpassungsfak-

tor und dem jeweiligen Beitragssatz für die einzelne Risikoart. 
In der Neuwert-, der Zeitwertversicherung und der Versicherung zum 
gemeinen Wert gemäß SVFP-GEB, Ziffer 15.1.2, 15.1.3 und 15.1.4 ergibt 

sich der vom Versicherungsnehmer zu zahlende Beitrag aus der Multi-
plikation des Versicherungswertes mit dem jeweiligen Beitragssatz für 
die einzelne Risikoart.  

6.1.2 Berechnung des Beitrags in der Inventarversicherung 
In der Neuwert-, der Zeitwertversicherung und der Versicherung zum 
gemeinen Wert gemäß SVFP-INV, Ziffer 15.1.1, 15.1.2 und 15.1.3 ergibt 

sich der vom Versicherungsnehmer zu zahlende Beitrag aus der Multi-
plikation des Versicherungswertes mit dem jeweiligen Beitragssatz für 
die einzelne Risikoart.  

6.2 Anpassung des Beitrags 
6.2.1 Der jeweilige Beitragssatz wird unter Berücksichtigung der 
Schadenaufwendungen, der Kosten (insbesondere der Provisionen, der 

Sach- und Personalkosten und des Aufwands für die Rückversiche-
rung), des Gewinnansatzes und der Feuerschutzsteuer kalkuliert. 
6.2.2 Der Versicherer ist berechtigt und verpflichtet, den jeweiligen 

Beitragssatz für bestehende Versicherungsverträge zu überprüfen und 
- wenn die Entwicklung der Schadenaufwendungen, der Feuerschutz-
steuer und der den Verträgen zurechenbaren Kosten dies erforderlich 

macht - an diese Entwicklung anzupassen. Die durch gesetzlich vorge-
schriebene Veränderung des betriebsnotwendigen Sicherheitskapitals 
entstehenden Kapitalkosten dürfen mit einberechnet werden. Erhö-

hungen des Gewinnansatzes und der Provisionssätze bleiben bei der 
Neukalkulation außer Betracht. Zur Ermittlung des Anpassungsbedarfs 
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wird der Beitragssatz mindestens alle fünf Jahre - gerechnet ab 
01.01.2017 - neu kalkuliert. 
6.2.3 Die Neukalkulation berücksichtigt auf der Basis der bisherigen 

Schadenentwicklung insbesondere die voraussichtliche künftige Ent-
wicklung des Schadenbedarfs. Unternehmensübergreifende Daten 
dürfen dabei für den Fall herangezogen werden, dass eine ausreichen-

de Grundlage unternehmenseigener Daten nicht zur Verfügung steht. 
Die Neukalkulation der Beiträge wird nach versicherungsmathemati-
schen Grundsätzen durchgeführt.  

Für Teile des Gesamtbestandes, die nach objektiven risikobezogenen 
Kriterien abgrenzbar sind (wie z. B. die Nutzungsart der Gebäude, ihre 
Bauart oder ihre geographische Lage), kann zur Ermittlung des Anpas-

sungsbedarfs auf den entsprechenden Teilbestand abgestellt werden. 
Dabei ist die Neukalkulation stets auf der Basis einer ausreichend 
großen Zahl gleichartiger Risiken durchzuführen. 

6.2.4 Ergibt die Neukalkulation, dass eine Änderung des Beitrags-
satzes um weniger als 3 % erforderlich wäre, besteht kein Anpassungs-
recht und auch keine Anpassungsverpflichtung. Wird die vorgenannte 

Schwelle überschritten, sind die Neukalkulation und die ihr zugrunde 
liegenden Statistiken einem unabhängigen Treuhänder zur Prüfung 
vorzulegen. Sofern dieser die Angemessenheit der Neukalkulation 

bestätigt, ist der Versicherer berechtigt und im Fall einer sich aus der 
Neukalkulation ergebenden Beitragssatzreduzierung verpflichtet, den 
Beitragssatz für die bestehenden Verträge mit Wirkung ab Beginn des 

nächsten Versicherungsjahres entsprechend anzupassen. Dabei darf 
eine sich aus der Neukalkulation ergebende Erhöhung 20 % des bishe-
rigen Beitragssatzes nicht übersteigen. Darüber hinaus darf der neue 

Beitragssatz nicht höher sein, als der Beitragssatz für vergleichbaren 
Versicherungsschutz im Neugeschäft. 
6.2.5 Erhöhungen des Beitragssatzes werden dem Versicherungs-

nehmer vom Versicherer spätestens drei Monate vor Beginn des 
nächsten Versicherungsjahres mitgeteilt. Der Versicherungsnehmer 
kann den Versicherungsvertrag innerhalb von sechs Wochen nach 

Eingang der Mitteilung mit Wirkung auf den Zeitpunkt des Wirksam-
werdens der Erhöhung schriftlich kündigen. Über das Kündigungsrecht 
und die bei der Kündigung zu beachtenden Voraussetzungen ist der 

Versicherungsnehmer in der Mitteilung über die Erhöhung des Bei-
tragssatzes zu informieren. 
6.2.6 Senkungen des Beitragssatzes gelten ohne besondere Mittei-

lung ab Beginn des nächsten Versicherungsjahres, das auf den Ab-
schluss der Überprüfung durch den Treuhänder folgt. Hält der Treu-
händer eine vom Versicherer im Rahmen der Neukalkulation ermittelte 

Senkung des Beitragssatzes für nicht ausreichend, hat der Versicherer 
unverzüglich eine Neukalkulation vorzulegen. 
6.2.7 Die Bestimmungen über die Gleitende Neuwertversicherung in 

der Gebäudeversicherung gemäß SVFP-GEB, Ziffer 15 bleiben unbe-
rührt. Die insoweit maßgebliche Baupreisentwicklung darf im Rahmen 
der Anpassung der Beitragssätze nach dieser Vorschrift nicht berück-

sichtigt werden. 

7. Versicherung für fremde Rechnung 

7.1 Rechte aus dem Vertrag  
Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eigenen 
Namen für das Interesse eines Dritten (Versicherten) schließen. Die 

Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag steht nur dem Versiche-
rungsnehmer und nicht auch dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn 
der Versicherte den Versicherungsschein besitzt. 

7.2 Zahlung der Entschädigung 
Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Versiche-
rungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der Versicherte seine 

Zustimmung dazu erteilt hat. 
Der Versicherte kann die Zahlung der Entschädigung nur mit Zustim-
mung des Versicherungsnehmers verlangen. 

7.3 Kenntnis und Verhalten 
Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers von 
rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Versicherung für fremde 

Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des Versicherten zu 
berücksichtigen. 
Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers und des 

Versicherten umfasst, muss sich der Versicherungsnehmer für sein 
Interesse das Verhalten und die Kenntnis des Versicherten nur dann 
zurechnen lassen, wenn der Versicherte Repräsentant des Versiche-

rungsnehmers ist. 

Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der Vertrag 
ohne sein Wissen abgeschlossen worden ist oder ihm eine rechtzeitige 
Benachrichtigung des Versicherungsnehmers nicht möglich oder nicht 

zumutbar war. 
Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, wenn der 
Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten 

geschlossen und den Versicherer nicht darüber informiert hat. 

8. Gefahrerhöhung 

8.1 Begriff der Gefahrerhöhung 
8.1.1 Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Ver-
tragserklärung des Versicherungsnehmers die tatsächlich vorhande-

nen Umstände so verändert werden, dass der Eintritt des Versiche-
rungsfalls oder eine Vergrößerung des Schadens oder die ungerecht-
fertigte Inanspruchnahme des Versicherers wahrscheinlicher wird. 

8.1.2 Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere - aber nicht nur - 
vorliegen, wenn 
8.1.2.1 sich ein gefahrerheblicher Umstand ändert, nach dem der 

Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat. 
Ein gefahrerheblicher Umstand liegt z. B. dann vor, wenn von der 
dokumentierten Betriebsbeschreibung abgewichen wird, oder Um-, 

Neu- oder Erweiterungsbauten durchgeführt werden, oder ein Gebäu-
de oder der überwiegende Teil des Gebäudes nicht genutzt wird; 
8.1.2.2 Räumlichkeiten, die oben, unten oder seitlich an den Versiche-

rungsort angrenzen, dauernd oder vorübergehend nicht mehr benutzt 
werden; 
8.1.2.3 an dem Gebäude, das auf dem Versicherungsort liegt, oder an 

einem angrenzenden Gebäude Bauarbeiten durchgeführt, Gerüste 
errichtet oder Seil- oder andere Aufzüge angebracht werden; 
8.1.2.4 der Betrieb dauernd oder vorübergehend stillgelegt wird; 

8.1.2.5 bei Antragstellung vorhandene oder im Versicherungsvertrag 
zusätzlich vereinbarte Sicherungen beseitigt oder vermindert werden; 
8.1.2.6 in dem versicherten Gebäude oder innerhalb des Versiche-

rungsortes ein weiterer Gewerbebetrieb aufgenommen oder der vor-
handene Betrieb verändert wird. 
8.1.3 Eine Gefahrerhöhung gemäß Ziffer 8.1.1 liegt nicht vor, wenn 

sich die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den Umständen 
als mitversichert gelten soll. 
8.2 Pflichten des Versicherungsnehmers 

8.2.1 Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versiche-
rungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des Versicherers keine 
Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten 

gestatten. 
8.2.2 Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne 
vorherige Zustimmung des Versicherers eine Gefahrerhöhung vorge-

nommen oder gestattet hat, so muss er diese dem Versicherer unver-
züglich anzeigen. 
8.2.3 Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragserklä-

rung unabhängig von seinem Willen eintritt, muss der Versicherungs-
nehmer dem Versicherer unverzüglich anzeigen, nachdem er von ihr 
Kenntnis erlangt hat. 

8.2.4 Hat der Versicherungsnehmer eine Versicherungsabteilung 
eingerichtet, die Gewähr dafür bietet, dass vertragserhebliche Tatsa-
chen regelmäßig erfasst werden, so gilt die Anzeige von Gefahrerhö-

hungen als rechtzeitig, wenn sie unverzüglich erstattet wird, nachdem 
die Versicherungsabteilung des Versicherungsnehmers Kenntnis von 
der Erhöhung der Gefahr erhalten hat. 

Der Versicherungsnehmer hat dafür zu sorgen, dass die jeweils zu-
ständigen Stellen des Betriebes die erforderlichen Meldungen an die 
Versicherungsabteilung unverzüglich erstatten. 

8.2.5 Der Versicherungsnehmer wird sein Aufsichtspersonal zur 
laufenden Überwachung der Gefahrenverhältnisse auf dem Versiche-
rungsgrundstück verpflichten und Gefahrerhöhungen unverzüglich 

anzeigen. 
Die Folgen der Verletzung der Verpflichtung zur laufenden Überwa-
chung, richten sich nach Ziffer 9.1.3. 

8.3 Kündigung oder Vertragsanpassung durch den Versicherer 
8.3.1 Kündigungsrecht des Versicherers 
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung gemäß Ziffer 

8.2.1, kann der Versicherer den Vertrag fristlos kündigen, wenn der 
Versicherungsnehmer seine Verpflichtung vorsätzlich oder grob fahr-
lässig verletzt hat. Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrläs-

sigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.  
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Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der Versiche-
rer unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 
Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen gemäß Ziffer 

8.2.2 und 8.2.3 bekannt, kann er den Vertrag unter Einhaltung einer 
Frist von einem Monat kündigen. 
8.3.2 Vertragsanpassung durch den Versicherer 

Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt der Ge-
fahrerhöhung einen seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechenden 
erhöhten Beitrag verlangen oder die Absicherung der erhöhten Gefahr 

ausschließen. 
Erhöht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhöhung um mehr als 
10 % oder schließt der Versicherer die Absicherung der erhöhten 

Gefahr aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb 
eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Ein-
haltung einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat der Versicherer den 

Versicherungsnehmer auf dieses Kündigungsrecht hinzuweisen. 
8.4 Erlöschen der Rechte des Versicherers 
Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertragsanpassung 

gemäß Ziffer 8.3 erlöschen, wenn diese nicht innerhalb eines Monats 
ab Kenntnis des Versicherers von der Gefahrerhöhung ausgeübt wer-
den oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrer-

höhung bestanden hat. 
8.5 Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung 
8.5.1 Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, so 

ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versiche-
rungsnehmer seine Pflichten gemäß Ziffer 8.2.1 vorsätzlich verletzt hat. 
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Pflichten grob fahrlässig, so 

ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu 
kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers 
entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der 

Versicherungsnehmer zu beweisen. 
8.5.2 Nach einer Gefahrerhöhung gemäß Ziffer 8.2.2 und 8.2.3 ist 
der Versicherer für einen Versicherungsfall, der später als einen Monat 

nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem Versicherer hätte 
zugegangen sein müssen, leistungsfrei, wenn der Versicherungsneh-
mer seine Anzeigepflicht vorsätzlich verletzt hat. Hat der Versiche-

rungsnehmer seine Pflicht grob fahrlässig verletzt, so gilt Ziffer 8.5.1 
Satz 2 und 3 entsprechend. Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt 
bestehen, wenn ihm die Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu dem 

ihm die Anzeige hätte zugegangen sein müssen, bekannt war. 
8.5.3 Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,  
8.5.3.1 soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Gefah-

rerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des Versicherungsfalles 
oder den Umfang der Leistungspflicht war oder 
8.5.3.2 wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist 

für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung 
nicht erfolgt war oder 
8.5.3.3 wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem Zeitpunkt 

der Gefahrerhöhung einen seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechen-
den erhöhten Beitrag verlangt. 

9. Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 

9.1 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles 
Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versicherungsnehmer 

vor Eintritt des Versicherungsfall einzuhalten hat, sind: 
- die Einhaltung aller gesetzlichen oder behördlichen Sicherheitsvor-

schriften. Abweichungen von diesen Sicherheitsvorschriften, denen 

die zuständige Behörde schriftlich zugestimmt hat, beeinträchtigen 
die Leistungspflicht nicht; 

- die Einhaltung aller vertraglich vereinbarten Sicherheitsvorschriften 

(gemäß Ziffer 9.1.1 oder weitere besondere Vereinbarungen); 
- die Einhaltung aller vertraglich vereinbarten Obliegenheiten (gemäß 

Ziffer 9.1.2 oder weitere besondere Vereinbarungen). 

9.1.1 Vertraglich vereinbarte Sicherheitsvorschriften 
Der Versicherungsnehmer hat für die Gebäude-, Inventar-, Ertragsaus-
fall- und/oder Elektronikversicherung  

9.1.1.1 die versicherten Sachen und Gebäude, in denen sich die versi-
cherten Sachen befinden, stets in ordnungsgemäßem Zustand zu 
erhalten und Mängel, Störungen und Schäden unverzüglich nach den 

anerkannten Regeln der Technik beseitigen zu lassen. Dies gilt insbe-
sondere für wasserführende Anlagen und Einrichtungen, für Dächer 
sowie für außen an Gebäuden angebrachten Sachen; 

9.1.1.2 eine übliche, jedoch mindestens eine monatliche Datensiche-
rung vorzunehmen, d. h. Duplikate der versicherten Daten und Pro-

gramme anzufertigen und so aufzubewahren, dass bei einem Versiche-
rungsfall Originale und Duplikate nicht gleichzeitig beschädigt werden 
oder abhandenkommen können. Die technischen Einrichtungen zur 

Datensicherung müssen jeweils dem Stand der Technik entsprechen; 
es ist sicherzustellen, dass Form und Struktur der Daten auf dem Siche-
rungsdatenträger so beschaffen sind, dass deren Rücksicherung tech-

nisch möglich ist, z. B. durch Sicherung mit Prüfoption (Verify) und 
Durchführung von Rücksicherungstests; 
9.1.1.3 nicht benutzte Gebäude und Gebäudeteile genügend häufig zu 

kontrollieren und dort alle wasserführenden Anlagen und Einrichtun-
gen abzusperren, zu entleeren und entleert zu halten; 
9.1.1.4 während der kalten Jahreszeit alle Räume genügend zu behei-

zen und dies genügend häufig zu kontrollieren oder dort alle wasser-
führenden Anlagen und Einrichtungen abzusperren, zu entleeren und 
entleert zu halten; 

9.1.1.5 in Räumen unter Erdgleiche aufbewahrte versicherte Sachen 
mindestens 12 cm über dem Fußboden zu lagern; 
9.1.1.6 Abflussleitungen auf dem Versicherungsgrundstück freizuhal-

ten, bei überflutungsgefährdeten Räumen Rückstausicherungen anzu-
bringen und diese funktionsbereit zu halten; 
9.1.1.7 alle bei der Antragstellung vorhandenen und zusätzlich ver-

einbarte Sicherungen (Sicherungen sind z. B. Schlösser von Türen oder 
Behältnissen, Riegel, Einbruchmeldeanlagen) zu betätigen, sowie alle 
Öffnungen (z. B. Fenster und Türen) verschlossen zu halten, solange 

die Arbeit - von Nebenarbeiten abgesehen - in dem Betrieb ruht.  
Ruht die Arbeit nur in Teilen des Betriebes, ist, soweit möglich wie 
beschrieben zu verfahren; 

vorhandene Sicherungen auch an ansonsten nicht erreichbaren Öff-
nungen zu betätigen, wenn die Erreichbarkeit durch Gerüste, Seil- oder 
andere Aufzüge ermöglicht wird; 

9.1.1.8 während einer vorübergehenden Betriebsstilllegung (z. B. 
Betriebsferien) eine genügend häufige Kontrolle des Betriebes sicher-
zustellen; 

9.1.1.9 nach Verlust eines Schlüssels für einen Zugang oder für ein 
Behältnis das Schloss unverzüglich durch ein gleichwertiges zu erset-
zen; 

9.1.1.10  Kassen nach Geschäftsschluss zu entleeren und geöffnet zu 
lassen; Kassetten von Rückgeldgebern nach Geschäftsschluss zu ent-
nehmen. 

9.1.2 Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten 
9.1.2.1 Nachhaftung für Angaben zur Risikobelegenheit und Versiche-
rungsteuer 

Soweit Risiken im Ausland versichert sind, wird der Versicherungsneh-
mer die zur Kürzung der deutschen Versicherungsteuer und erforderli-
chenfalls zur Berechnung und Abführung der ausländischen Versiche-

rungsteuer, Gebühren oder steuerähnlichen Abgaben relevanten 
Informationen oder Schätzungen für jede Beitragsberechnung zur Ver-
fügung stellen. Werden von der Steuerbehörde die Berechnungsgrund-

lagen angezweifelt oder steuerrechtlich abweichend bewertet und 
deshalb der Versicherer für die Abführung der Versicherungsteuer oder 
ähnlichen Abgaben in Anspruch genommen, stellt der Versicherungs-

nehmer die Berechnungsgrundlagen zur Verfügung und erstattet dem 
Versicherer evtl. nachzuentrichtende Versicherungsteuer oder sonstige 
Abgaben. 

9.1.2.2 Der Versicherungsnehmer hat für die Inventar- und/oder Er-
tragsausfallversicherung Bücher zu führen. Inventuren, Bilanzen sowie 
Gewinn- und Verlustrechnungen sind für die drei Vorjahre sicher und 

zum Schutz gegen gleichzeitige Vernichtung voneinander getrennt 
aufzubewahren. 
9.1.3 Rechtsfolgen 

Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine 
Obliegenheit, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber 
dem Versicherer zu erfüllen hat, so kann der Versicherer innerhalb 

eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, 
den Vertrag fristlos kündigen. Das Kündigungsrecht des Versicherers 
ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er 

die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grobfahrlässig verletzt hat. 
9.1.4 Werden bei Bauarbeiten auf dem Versicherungsgrundstück 
von den bauausführenden Handwerkern, deren Angestellten oder 

Arbeitern, Sicherheitsvorschriften gegen den Willen des Versiche-
rungsnehmers verletzt, so ist dieser dafür nicht verantwortlich. 
Diese Vereinbarung findet sinngemäß Anwendung auf Unternehmer, 

deren Angestellte oder Arbeiter, die in anderen Branchen tätig sind 
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und mit Arbeiten, gleich welcher Art, auf dem Versicherungsgrundstück 
betraut sind. 
9.2 Obliegenheiten bei Eintritt des Versicherungsfalles 

Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versicherungsfalles 
9.2.1 nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des 
Schadens zu sorgen; 

9.2.2 dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm 
Kenntnis erlangt hat, unverzüglich - gegebenenfalls auch mündlich 
oder telefonisch - anzuzeigen; 

9.2.3 Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-
minderung - gegebenenfalls auch mündlich oder telefonisch - einzuho-
len, wenn die Umstände dies gestatten; 

9.2.4 Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-
minderung, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen. Erteilen mehrere an 
dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche 

Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem Er-
messen zu handeln; 
9.2.5 Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum 

unverzüglich der Polizei anzuzeigen; 
9.2.6 dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Verzeichnis 
der abhandengekommenen Sachen einzureichen; 

9.2.7 das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die Scha-
denstelle oder die beschädigten Sachen durch den Versicherer freige-
geben worden sind. Sind Veränderungen unumgänglich, sind das 

Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentieren (z. B. durch Fotos) und 
die beschädigten Sachen bis zu einer Besichtigung durch den Versi-
cherer aufzubewahren; 

9.2.8 soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede Auskunft - 
auf Verlangen in Textform - zu erteilen, die zur Feststellung des Versi-
cherungsfalles oder des Umfanges der Leistungspflicht des Versiche-

rers erforderlich ist sowie jede Untersuchung über Ursache und Höhe 
des Schadens und über den Umfang der Entschädigungspflicht zu 
gestatten; 

9.2.9 vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren 
Beschaffung ihm billigerweise zugemutet werden kann; 
9.2.10 für zerstörte oder abhandengekommenen Wertpapiere oder 

sonstige aufgebotsfähige Urkunden, soweit diese Sachen versichert 
sind, unverzüglich das Aufgebotsverfahren einzuleiten und etwaige 
sonstige Rechte zu wahren, insbesondere abhandengekommene 

Sparbücher und andere sperrfähige Urkunden unverzüglich sperren zu 
lassen; 
9.2.11 soweit Inventar und/oder Ertragsausfälle versichert sind, Ge-

schäftsbücher, Inventuren und Bilanzen sowie Hilfsbücher, Rechnun-
gen und Belege über den Geschäftsgang während des laufenden 
Geschäftsjahres und der drei Vorjahre zur Verfügung zu stellen. 

9.2.12 Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers 
einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten gemäß Ziffer 9.2 
ebenfalls zu erfüllen - soweit ihm dies nach den tatsächlichen und 

rechtlichen Umständen möglich ist. 
9.3 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung 
9.3.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach 

Ziffer 9.1 oder 9.2 vorsätzlich, so ist der Versicherer von der Verpflich-
tung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegen-
heit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu 

kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers 
entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der 
Versicherungsnehmer zu beweisen. 

9.3.2 Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist 
der Versicherer zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung der 
Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versiche-

rungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungs-
pflicht des Versicherers ursächlich ist. 
9.3.3 Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versi-

cherungsfalles bestehende Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit, 
so ist der Versicherer nur dann vollständig oder teilweise leistungsfrei, 
wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 

Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. 

10. Mehrfachversicherung 

10.1 Anzeigepflicht 
Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr 
versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer die andere Versicherung 

unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der andere Versicherer 
und die Versicherungssumme anzugeben. 

10.2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 
Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht gemäß Ziffer 10.1 
vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der Versicherer unter den in Ziffer 8 

und 9 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder 
auch ganz oder teilweise leistungsfrei. 
Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor Eintritt des 

Versicherungsfalles Kenntnis von der anderen Versicherung erlangt 
hat. 
10.3 Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung 

10.3.1 Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe 
Gefahr versichert und übersteigen die Versicherungssummen zusam-
men den Versicherungswert oder übersteigt aus anderen Gründen die 

Summe der Entschädigungen, die von jedem Versicherer ohne Beste-
hen der anderen Versicherung zu zahlen wären, den Gesamtschaden, 
liegt eine Mehrfachversicherung vor. 

10.3.2 Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner ver-
pflichtet, dass jeder für den Betrag aufzukommen hat, dessen Zahlung 
ihm nach seinem Vertrage obliegt; der Versicherungsnehmer kann 

aber im Ganzen nicht mehr als den Betrag des ihm entstandenen 
Schadens verlangen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Verträge bei 
demselben Versicherer bestehen. 

10.3.3 Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus 
anderen Versicherungsverträgen Entschädigung für denselben Scha-
den, so ermäßigt sich der Anspruch aus dem vorliegenden Vertrag in 

der Weise, dass die Entschädigung aus allen Verträgen insgesamt nicht 
höher ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen, aus 
denen der Beitrag errechnet wurde, nur in diesem Vertrag in Deckung 

gegeben worden wäre. Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen 
ermäßigt sich der Anspruch in der Weise, dass aus allen Verträgen 
insgesamt keine höhere Entschädigung zu leisten ist, als wenn der 

Gesamtbetrag der Versicherungssummen in diesem Vertrag in De-
ckung gegeben worden wäre. 
10.3.4 Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in 

der Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermö-
gensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene 
Vertrag nichtig. 

10.3.5 Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu 
dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis 
erlangt. 

10.4 Beseitigung der Mehrfachversicherung 
10.4.1 Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die 
Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Entste-

hen der Mehrfachversicherung geschlossen, kann er verlangen, dass 
der später geschlossene Vertrag aufgehoben oder die Versicherungs-
summe unter verhältnismäßiger Minderung des Beitrags auf den 

Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühere Versicherung nicht 
gedeckt ist. 
Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der Versiche-

rungssumme und Anpassung des Beitrags werden zu dem Zeitpunkt 
wirksam, zu dem die Erklärung dem Versicherer zugeht. 
10.4.2 Die Regelungen nach Ziffer 10.4.1 sind auch anzuwenden, 

wenn die Mehrfachversicherung dadurch entstanden ist, dass nach 
Abschluss mehrerer Versicherungsverträge der Versicherungswert 
gesunken ist. Sind in diesem Fall mehrere Versicherungsverträge 

gleichzeitig oder im Einvernehmen der Versicherer geschlossen wor-
den, kann der Versicherungsnehmer nur die verhältnismäßige Herab-
setzung der Versicherungssummen und der Beiträge verlangen. 

11. Veräußerung der versicherten Sache  
11.1 Rechtsverhältnisse nach Eigentumsübergang 

Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer veräußert, so 
tritt zum Zeitpunkt des Eigentumsübergangs (bei Immobilien das 
Datum des Grundbucheintrages) an dessen Stelle der Erwerber in die 

während der Dauer seines Eigentums aus dem Versicherungsverhältnis 
sich ergebenden Rechte und Pflichten des Versicherungsnehmers ein. 
Der Veräußerer und der Erwerber haften für den Beitrag, der auf die zur 

Zeit des Eintrittes des Erwerbers laufende Versicherungsperiode ent-
fällt, als Gesamtschuldner. 
Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst gegen sich gelten 

lassen, wenn er hiervon Kenntnis erlangt. 
11.2 Kündigungsrechte 
11.2.1 Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versiche-

rungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kün-
digen. Dieses Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines 
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Monats ab der Kenntnis des Versicherers von der Veräußerung ausge-
übt wird. 
11.2.2 Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit 

sofortiger Wirkung oder zu jedem späteren Zeitpunkt bis zum Ende der 
laufenden Versicherungsperiode in Textform zu kündigen. 
Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats 

nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis des Erwerbers vom Bestehen 
der Versicherung innerhalb eines Monats ab Erlangung der Kenntnis, 
ausgeübt wird. 

11.2.3 Im Falle der Kündigung gemäß Ziffer 11.2.1 und 11.2.2 haftet 
der Veräußerer allein für die Zahlung des Beitrags. 
11.3 Anzeigepflichten 

Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder Erwerber 
unverzüglich in Textform anzuzeigen. 
Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht zur Leistung 

verpflichtet, wenn der Versicherungsfall später als einen Monat nach 
dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige hätte zugehen müssen, und 
der Versicherer nachweist, dass er den mit dem Veräußerer bestehen-

den Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen hätte. 
Abweichend von Absatz 2 ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, 
wenn ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt bekannt war, zu dem ihm 

die Anzeige hätten zugehen müssen, oder wenn zur Zeit des Eintrittes 
des Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung des Versicherers 
abgelaufen war und er nicht gekündigt hat. 

12. Kündigung nach dem Versicherungsfall 
12.1 Kündigungsrecht 

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Vertragspar-
teien den vom Schadensfall betroffenen Vertrag gemäß Ziffer 1 kündi-
gen, es sei denn, die Höhe des Schadens liegt unterhalb eines verein-

barten Selbstbehalts.  
Die Kündigung ist in Textform zu erklären. Sie ist nur bis zum Ablauf 
eines Monats seit dem Abschluss der Verhandlungen über die Ent-

schädigung zulässig. 
12.1.1 Kündigung durch den Versicherungsnehmer 
Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis 

mit sofortiger Wirkung oder zu jedem späteren Zeitpunkt bis zum 
Ablauf der laufenden Versicherungsperiode zu kündigen. 
12.1.2 Kündigung durch den Versicherer 

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang 
beim Versicherungsnehmer wirksam. 

13. Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen 

13.1 Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des Versi-
cherungsfalles 

13.1.1 Führt der Versicherungsnehmer den Schaden vorsätzlich 
herbei, so ist der Versicherer von der Entschädigungspflicht frei. 
Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges Strafurteil 

wegen Vorsatzes in der Person des Versicherungsnehmers festgestellt, 
so gilt die vorsätzliche Herbeiführung des Schadens als bewiesen. 
Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlässig herbei, so 

ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des 
Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis 
zu kürzen. 

13.1.2 Soweit dies vereinbart ist, nimmt der Versicherer bis zu der 
vereinbarten Schadenhöhe bei grob fahrlässiger Herbeiführung des 
Versicherungsfalles keine Kürzung seiner Entschädigungsleistung 

entsprechend der Schwere des Verschuldens vor. Dies gilt nicht bei 
Verletzung von Obliegenheiten. 
13.2 Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalles 

Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der Versi-
cherungsnehmer den Versicherer arglistig über Tatsachen, die für den 
Grund oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind, täuscht 

oder zu täuschen versucht. 
Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräftiges 
Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer wegen Betruges oder 

Betrugsversuches festgestellt, so gelten die Voraussetzungen des 
Satzes 1 als bewiesen. 

14. Überversicherung 

Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten Inte-
resses erheblich, so kann sowohl der Versicherer als auch der Versiche-

rungsnehmer verlangen, dass zur Beseitigung der Überversicherung 

die Versicherungssumme - und der Beitrag entsprechend - mit soforti-
ger Wirkung herabgesetzt wird. 
Hat der Versicherungsnehmer eine Überversicherung in der Absicht 

geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu 
verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig. 
Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er 

von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt. 

15. Sachverständigenverfahren 

15.1 Feststellung der Schadenhöhe 
Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungsfalles 
verlangen, dass die Höhe des Schadens in einem Sachverständigenver-

fahren festgestellt wird. 
Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer und Versi-
cherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren. 

15.2 Weitere Feststellungen 
Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf weitere 
Feststellungen zum Versicherungsfall ausgedehnt werden. 

15.3 Verfahren vor Feststellung 
Für das Sachverständigenverfahren gilt: 
15.3.1 Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu benen-

nen. Eine Partei, die ihren Sachverständigen benannt hat, kann die 
andere unter Angabe des von ihr genannten Sachverständigen in 
Textform auffordern, den zweiten Sachverständigen zu benennen. Wird 

der zweite Sachverständige nicht innerhalb von zwei Wochen nach 
Zugang der Aufforderung benannt, so kann ihn die auffordernde Partei 
durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernennen las-

sen. In der Aufforderung durch den Versicherer ist der Versicherungs-
nehmer auf diese Folge hinzuweisen. 
15.3.2 Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person be-

nennen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers ist oder mit ihm 
in dauernder Geschäftsverbindung steht. Ferner keine Person, die bei 
Mitbewerbern oder Geschäftspartnern angestellt ist oder mit ihnen in 

einem ähnlichen Verhältnis steht. 
15.3.3 Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn ihrer 
Feststellungen einen dritten Sachverständigen als Obmann. Die Rege-

lung gemäß Ziffer 15.3.2 gilt entsprechend für die Benennung eines 
Obmannes durch die Sachverständigen. Einigen sich die Sachverstän-
digen nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer Partei durch das für 

den Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt. 
15.4 Feststellung 
Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten: 

15.4.1 die ermittelten oder vermuteten Ursachen und den Zeitpunkt, 
von dem an der Sachschaden für den Versicherungsnehmer nach den 
anerkannten Regeln der Technik frühestens erkennbar war; 

15.4.2 den Umfang der Beschädigung und der Zerstörung, insbeson-
dere 
15.4.2.1 ein Verzeichnis der abhandengekommenen, zerstörten und 

beschädigten versicherten Sachen mit deren Werten unmittelbar vor 
dem Versicherungsfall (Zeitwert) sowie deren Neuwert zur Zeit des 
Versicherungsfalls; 

15.4.2.2die für die Wiederbeschaffung oder Wiederherstellung in den 
Zustand vor Schadeneintritt erforderlichen Kosten; 
15.4.2.3die Restwerte, der vom Schaden betroffenen Sachen; 

15.4.3 die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten. 
15.5 In der Ertragsausfallversicherung gilt ergänzend Folgendes:  
Die Feststellung der Sachverständigen muss, wenn beide Parteien sich 

hierüber nach Eintritt eines Unterbrechungsschadens nicht anders 
einigen, insbesondere Folgendes ergeben: 
15.5.1 eine Gewinn- und Verlustrechnung für das laufende Geschäfts-

jahr bis zum Beginn der Betriebsunterbrechung und für das vorausge-
gangene Geschäftsjahr; 
15.5.2 eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der sich ergibt, wie 

sich das Geschäft während des Bewertungszeitraumes ohne Unterbre-
chung des Betriebes gestaltet hätte; 
15.5.3 eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der sich ergibt, wie 

sich das Geschäft während des Bewertungszeitraumes infolge der 
Unterbrechung gestaltet hat; 
15.5.4 ob und in welcher Weise Umstände, welche die Entschädi-

gungspflicht des Versicherers beeinflussen, bei Feststellung des Un-
terbrechungsschadens berücksichtigt worden sind. 
Bei Erstellung der Gewinn- und Verlustrechnungen sind alle Kosten, 

unter Kennzeichnung der im Bewertungszeitraum fortlaufenden Kos-
ten, gesondert auszuweisen. 
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15.6 Verfahren nach Feststellung 
Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden Parteien 
gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der Sachverständigen vonein-

ander ab, so übergibt der Versicherer sie unverzüglich dem Obmann. 
Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der 
durch die Feststellungen der Sachverständigen gezogenen Grenzen 

und übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig. 
Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind für 
die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird, dass 

sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen. Auf-
grund dieser verbindlichen Feststellungen berechnet der Versicherer 
die Entschädigung. 

Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch gerichtli-
che Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die Sachverständigen die 
Feststellung nicht treffen können oder wollen oder sie verzögern. 

15.7 Kosten 
Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die Kosten 
ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obmannes tragen beide Par-

teien je zur Hälfte. 
15.8 Obliegenheiten 
Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten des 

Versicherungsnehmers nicht berührt. 

16. Wiederherbeigeschaffte Sachen 

16.1 Wird der Verbleib abhandengekommener Sachen ermittelt, so 
hat der Versicherungsnehmer dies nach Kenntniserlangung dem Versi-
cherer unverzüglich in Textform anzuzeigen. 

16.2 Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhandenge-
kommenen Sache zurückerlangt, bevor die volle Entschädigung für 
diese Sache gezahlt worden ist, so behält er den Anspruch auf die 

Entschädigung, falls er die Sache innerhalb von zwei Wochen dem 
Versicherer zur Verfügung stellt. Andernfalls ist eine für diese Sache 
gewährte Zahlung zurückzugeben. 

16.3 Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhandenge-
kommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese Sache eine Ent-
schädigung in voller Höhe ihres Versicherungswertes gezahlt worden 

ist, so hat der Versicherungsnehmer die Entschädigung zurückzuzah-
len oder die Sache dem Versicherer zur Verfügung zu stellen. Der 
Versicherungsnehmer hat dieses Wahlrecht innerhalb von zwei Wo-

chen nach Empfang einer schriftlichen Aufforderung des Versicherers 
auszuüben. Nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht das Wahlrecht 
auf den Versicherer über. 

16.4 Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhandenge-
kommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese Sache eine Ent-
schädigung gezahlt worden ist, die bedingungsgemäß geringer als der 

Versicherungswert ist, so kann der Versicherungsnehmer die Sache 
behalten und muss sodann die Entschädigung zurückzahlen. Erklärt er 
sich hierzu innerhalb von zwei Wochen nach Empfang einer schriftli-

chen Aufforderung des Versicherers nicht bereit, so hat der Versiche-
rungsnehmer die Sache im Einvernehmen mit dem Versicherer öffent-
lich meistbietend verkaufen zu lassen. Von dem Erlös abzüglich der 

Verkaufskosten erhält der Versicherer den Anteil, welcher der von ihm 
geleisteten bedingungsgemäßen Entschädigung entspricht. 
16.5 Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, wenn 

der Versicherungsnehmer die Möglichkeit hat, sich den Besitz wieder 
zu verschaffen. 
Ist ein Wertpapier in einem Aufgebotsverfahren für kraftlos erklärt 

worden, so hat der Versicherungsnehmer die gleichen Rechte und 
Pflichten, wie wenn er das Wertpapier zurückerlangt hätte. Jedoch 
kann der Versicherungsnehmer die Entschädigung behalten, soweit 

ihm durch Verzögerung fälliger Leistungen aus den Wertpapieren ein 
Zinsverlust entstanden ist. 
16.6 Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurückerlangte 

Sachen zur Verfügung zu stellen, so hat er dem Versicherer den Besitz, 
das Eigentum und alle sonstigen Rechte zu übertragen, die ihm mit 
Bezug auf diese Sachen zustehen. 

16.7 Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so kann der 
Versicherungsnehmer die bedingungsgemäße Entschädigung in Höhe 
der Wiederherstellungskosten auch dann verlangen oder behalten, 

wenn die Sachen in den Fällen von Ziffer 16.2 oder Ziffer 16.3 bei ihm 
verbleiben. 
16.8 Unter Berücksichtigung der Interessen des Versicherungs-

nehmers erfolgt die Entscheidung über die Verwertung beschädigter 
oder wieder herbeigeschaffter Waren in beiderseitigem Einvernehmen. 

Der erzielte Verkaufserlös aus der Verwertung ist auf die Entschädi-
gung des Versicherers anzurechnen. 
16.9 Gelangt der Versicherer in den Besitz einer abhandengekom-

menen Sache, so gelten Ziffer 16.1 bis 16.7 entsprechend. 

17. Verjährung 

17.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei 
Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem 
der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den Anspruch 

begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis 
erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste. 
17.2 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versi-

cherer angemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum 
zwischen Anmeldung und Zugang der in Textform mitgeteilten Ent-
scheidung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit. 

18. Übergang von Ersatzansprüchen 
18.1 Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen 

einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, soweit 
der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum 
Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden.  

Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen eine 
Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft 
lebt, kann der Übergang nicht geltend gemacht werden, es sei denn, 

diese Person hat den Schaden vorsätzlich verursacht. 
18.2 Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen 
Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur 

Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der 
geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren. Nach Übergang des 
Ersatzanspruchs auf den Versicherer hat der Versicherungsnehmer bei 

dessen Durchsetzung durch den Versicherer, soweit erforderlich, 
mitzuwirken. 
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist 

der Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infolge 
dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob 
fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, 

seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für 
das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versiche-

rungsnehmer. 

19. Regressverzichtsabkommen der Feuerversicherer 

Die SV SparkassenVersicherung Gebäudeversicherung AG ist dem 
Abkommen der Feuerversicherer über einen Regressverzicht bei über-
greifenden Feuerschäden beigetreten. Der Verzicht umfasst im Allge-

meinen Regressforderungen bis zum Betrag von 600.000 EUR, jedoch 
nur insoweit, als die Regressforderung 150.000 EUR übersteigt. 

20. Generelle Ausschlüsse von Risiken im Ausland 

Nicht versichert sind für Risiken im Ausland  
20.1 Schäden durch Terrorakte außerhalb Deutschlands; 

20.2 in Belgien 
Schäden durch Überschwemmung nach Versagen von Hochwasser-
wehranlagen (Deichbruch, Deichüberflutung). 

Ansprüche, die sich aus der Deckungsverpflichtung für Rettungskosten 
ergeben; 
20.3 in den Niederlanden 

Schäden durch Überschwemmung nach Versagen von Hochwasser-
wehranlagen (Deichbruch, Deichüberflutung); 
20.4 in Frankreich 

Schäden, die unter die Verordnung Catastrophes Naturelles fallen; 
20.5 in Nordirland 
Schäden, die durch Innere Unruhen entstehen; 

20.6 in Norwegen 
Schäden, die unter das Gesetz vom 16.6.1989 zur Versicherung von 
Elementargefahren fallen; 

20.7 in Spanien 
Schäden, für die das Consorcio de Compensación de Seguros Versiche-
rungsschutz gewährt; 

Schäden, die ein Ereignis verursachen, das zur Erklärung des Notstan-
des (Calamidad nacional) führt; 
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20.8 in der Schweiz 
Ansprüche, die sich aus der Verordnung über die Elementarschaden-
versicherung vom 18.11.1992 oder aus den Nachfolgeverfügungen 

ergeben; 
20.9 in der Türkei 
Schäden durch Erdbeben; 

20.10 außerhalb Europas 
20.10.1 Schäden durch Erdbeben, Überschwemmung, Vulkan-
ausbruch, Innere Unruhen, böswillige Beschädigung, Streik oder Aus-

sperrung; 
20.10.2 Schäden in Südafrika und Namibia, die aus Gefahren resultie-
ren, welche über die South African Special Risks Insurance Association 

(SASRIA) oder die Namibian SpecialRisks Insurance Association (NAS-
RIA) grundsätzlich versicherbar sind. 

21. Außergerichtliche Schlichtungsstelle: 

Ombudsmann für private Versicherungen 
Die SV SparkassenVersicherung ist Mitglied im Verein Versiche-

rungsombudsmann und nimmt am Streitbeilegungsverfahren vor dem 
Versicherungsombudsmann als allgemeine Schlichtungsstelle teil. 
Der Ombudsmann (Vermittler) für Versicherungen erfüllt die Aufgabe 

eines unparteiischen Schiedsmannes. 
Verbraucher können das kostenlose, außergerichtliche Streitschlich-
tungsverfahren in Anspruch nehmen. Bis zu einem Beschwerdewert 

von 10.000 EUR trifft der Ombudsmann eine Entscheidung, an die der 
Versicherer gebunden ist. Dem Beschwerdeführer steht dagegen 
weiterhin der Weg zum Gericht offen. Bei Beschwerden mit einem Wert 

von über 10.000 EUR spricht der Ombudsmann eine für beide Seiten 
unverbindliche Empfehlung aus. Ab einem Beschwerdewert von 
100.000 EUR ist ein Verfahren vor dem Ombudsmann nicht mehr 

möglich. Der Versicherungsombudsmann ist über folgende Wege zu 
erreichen: 
Besucheradresse: 

Versicherungsombudsmann e.V. 
Leipziger Straße 121 
10117 Berlin 

oder 
Postadresse: 
Postfach 080632 

10006 Berlin 
Telefon: 0800 3696000 (kostenfrei für Anrufe aus dem deutschen 
Festnetz) 

Telefax: 0800 3699000 (kostenfrei) 
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de 
www.versicherungsombudsmann.de 

22. Zuständiges Gericht  
22.1 Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermittler 

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsver-
mittlung ist neben den Gerichtsständen der Zivilprozessordnung (ZPO) 
auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versiche-

rungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder in 
Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 
Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung 

handelt, kann der Versicherungsnehmer seine Ansprüche auch bei dem 
für den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zuständigen 
Gericht geltend machen. 

Das Gericht des Wohnsitzes oder - in Ermangelung desselben - des 
gewöhnlichen Aufenthalts des Versicherungsnehmers ist dann nicht 
zuständig, wenn der Versicherungsnehmer nach Vertragsschluss 

seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes verlegt hat. In diesen Fällen gelten die 
Gerichtsstände der ZPO. Gleiches gilt, wenn der Versicherungsnehmer 

im Falle einer betrieblichen Versicherung seinen Sitz oder die Nieder-
lassung des Gewerbebetriebes aus dem Geltungsbereich dieses Geset-
zes verlegt hat.  

22.2 Klagen gegen den Versicherungsnehmer  
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsver-
mittlung gegen den Versicherungsnehmer ist ausschließlich das Ge-

richt örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur 
Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder in Ermangelung eines 
solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.  

Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung 
handelt, kann der Versicherer seine Ansprüche auch bei dem für den 

Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zuständigen Gericht 
geltend machen. 
Der vorgenannte Gerichtsstand gilt nicht, wenn der Versicherungs-

nehmer nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnli-
chen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich dieses Gesetzes verlegt hat 
oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der 

Klageerhebung nicht bekannt war. In diesem Fall ist das Gericht im 
Inland zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer seinen 
letzten Wohnsitz oder in Ermangelung desselben, seinen letzten ge-

wöhnlichen Aufenthalt hatte. Entsprechendes gilt sinngemäß im Falle 
einer betrieblichen Versicherung. 

23. Anzuwendendes Recht 

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 

24. Mehrere Versicherer, Führung, Prozessführung 

24.1 Haben mehrere Versicherer eine Versicherung in der Weise 
gemeinschaftlich übernommen, dass jeder von ihnen aus der Versiche-

rung zu einem bestimmten Anteil berechtigt und verpflichtet ist, liegt 
eine Mitversicherung vor. 
Die Versicherer dieser Mitversicherung haften unter Ausschluss der 

gesamtschuldnerischen Haftung jeweils als Einzelschuldner und nur für 
den von ihnen gezeichneten Anteil. 
Zwischen dem Versicherungsnehmer und jedem Versicherer bestehen 

rechtlich selbstständige Versicherungsverträge. 
24.2 Der führende Versicherer ist von allen beteiligten Versicherern 
bevollmächtigt, die vom Versicherungsnehmer abgegebenen Anzeigen 

und Willenserklärungen entgegenzunehmen. Diese Anzeigen und 
Willenserklärungen gelten den beteiligten Versicherern als zugegan-
gen, wenn sie dem führenden Versicherer zugegangen sind. 

24.3 Die vom führenden Versicherer bezüglich dieser Versicherung 
abgegebenen Willenserklärungen oder mit dem Versicherungsnehmer 
getroffenen Vereinbarungen sind für die beteiligten Versicherer 

rechtsverbindlich.  
24.4 Der führende Versicherer ist nicht berechtigt 
24.4.1 zur Erweiterung der versicherten Gefahren und Schäden, 

Sachen oder Kosten sowie zum Einschluss neuer Versicherungsorte, 
Versicherungsnehmer oder mitversicherter Unternehmen; 
24.4.2 zur Erhöhung von Versicherungssummen oder Entschädi-

gungsgrenzen;  
24.4.3 zur Kündigung, zur Änderung der Kündigungsbestimmungen 
oder der Versicherungsdauer; ausgenommen hiervon ist; 

24.4.3.1 die Verkürzung von Fristen zur Kündigung zum Ablauf des 
jeweiligen Versicherungsjahres;  
24.4.3.2die Kündigung wegen Verletzungen einer Obliegenheit nach 

Ziffer 9 oder wegen einer Gefahrerhöhung nach Ziffer 8; 
24.4.3.3zur Veränderung von Selbstbehalten oder Beiträgen; 
24.5 Bei Schäden, die voraussichtlich 500.000 EUR übersteigen 

oder für die beteiligten Versicherer von grundsätzlicher Bedeutung 
sind, ist auf Verlangen eines beteiligten Versicherers eine Abstimmung 
über die Schadenabwicklung herbeizuführen oder hierzu eine Regulie-

rungskommission einzusetzen. 
24.6 Soweit die vertraglichen Grundlagen für die beteiligten Versi-
cherer die gleichen sind, ist Folgendes vereinbart: 

24.6.1 Der Versicherungsnehmer wird bei Streitfällen aus diesem 
Vertrag seine Ansprüche nur gegen den führenden Versicherer und nur 
wegen dessen Anteil gerichtlich geltend machen. 

24.6.2 Die beteiligten Versicherer erkennen die gegen den führenden 
Versicherer rechtskräftig gewordene Entscheidung sowie die von 
diesem mit dem Versicherungsnehmer nach Rechtshängigkeit ge-

schlossenen Vergleiche als auch für sich verbindlich an. Die Prozess-
kosten werden von den Versicherern anteilig getragen. 
24.6.3 Falls der Anteil des führenden Versicherers den für die Zuläs-

sigkeit der Berufung notwendigen Wert des Beschwerdegegenstandes 
oder im Falle der Revision den Wert der mit der Revision geltend zu 
machenden Beschwerde nicht erreicht, ist der Versicherungsnehmer 

berechtigt und auf Verlangen des führenden oder eines mitbeteiligten 
Versicherers verpflichtet, die Klage auf einen zweiten, erforderlichen-
falls auf weitere beteiligte Versicherer auszudehnen, bis diese Summe 

erreicht ist. 
Wird diesem Verlangen nicht entsprochen, so gilt Ziffer 24.6.2 nicht. 
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25. Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung 

25.1 Form 
Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in diesem 

Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die für den Versicherer 
bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das Versicherungsverhält-
nis betreffen und die unmittelbar gegenüber dem Versicherer erfolgen, 

in Textform abzugeben. 
Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Versi-
cherers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen 

als zuständig bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetzlichen 
Regelungen über den Zugang von Erklärungen und Anzeigen bleiben 
unberührt. 

25.2 Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung 
Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem 
Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem 

Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines 
eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte 
Anschrift. Entsprechendes gilt bei einer dem Versicherer nicht ange-

zeigten Namensänderung. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Ab-
sendung des Briefes als zugegangen. 
25.3 Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung 

Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der Anschrift 
seines Gewerbebetriebs abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der 
gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen gemäß Ziffer 25.2 

entsprechend Anwendung. 

26. Bedingungsanpassung 

26.1 Der Versicherer ist berechtigt, die jeweils betroffenen Bedin-
gungen des Versicherungsvertrages zu ändern, zu ergänzen oder zu 
ersetzen (Anpassung), wenn 

26.1.1 sich Änderungen bestehender oder Inkrafttreten neuer 
Rechtsvorschriften unmittelbar auf sie auswirken; 
26.1.2 sich die höchstrichterliche Rechtsprechung zu ihnen ändert, 

ein Gericht ihre Unwirksamkeit rechtskräftig feststellt oder 
26.1.3 sie durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
oder das Kartellamt durch bestandskräftigen Verwaltungsakt für mit 

geltendem Recht nicht vereinbar erklärt werden oder gegen Leitlinien 
oder Rundschreiben dieser Behörden verstoßen. 
26.2 Die Anpassung kommt nur in Betracht für Bedingungen über 

Gegenstand und Umfang der Versicherung, Ausschlüsse, Obliegenhei-
ten des Versicherungsnehmers nach Vertragsabschluss, Beitragsan-
passung, Vertragsdauer und Kündigung.  

26.3 Die Anpassung ist nur zulässig, wenn durch die genannten 
Änderungsanlässe das bei Vertragsschluss zugrunde gelegte Verhält-
nis zwischen Leistung und Gegenleistung im nicht unbedeutsamen 

Maße gestört ist. In den Fällen der Unwirksamkeit oder Beanstandung 
einzelner Bedingungen ist die Anpassung darüber hinaus nur dann 
zulässig, wenn die gesetzlichen Vorschriften keine Regelung enthalten, 

die an die Stelle der unwirksamen oder beanstandeten Bedingungen 
treten. 
26.4 Durch die Anpassung darf das bei Vertragsabschluss zugrunde 

gelegte Verhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung bei Gesamt-
betrachtung der Anpassung nicht zum Nachteil des Versicherungs-
nehmers geändert werden (Verschlechterungsverbot). Die Anpassung 

muss nach den Grundsätzen einer ergänzenden Vertragsauslegung 
unter Wahrung der beiderseitigen Interessen erfolgen. 
26.5 Die Anpassungsbefugnis besteht unter den oben genannten 

Voraussetzungen für im Wesentlichen inhaltsgleiche Bedingungen des 
Versicherers, wenn sich die gerichtlichen und behördlichen Entschei-
dungen gegen Bedingungen anderer Versicherer richten. 

26.6 Die Zulässigkeit der Angemessenheit der Anpassung muss von 
einem unabhängigen Treuhänder überprüft und bestätigt werden. Die 
Bestimmungen des Versicherungsaufsichtsgesetzes für die Bestellung 

eines Treuhänders gelten entsprechend. 
26.7 Die angepassten Bedingungen werden dem Versicherungs-
nehmer in Textform bekannt gegeben und erläutert. Sie treten frühes-

tens sechs Wochen nach der Bekanntgabe in Kraft. Der Versicherungs-
nehmer kann den Vertrag bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der 
Änderung kündigen. 

27. Schlussbestimmung 
Soweit nicht in den Versicherungsbedingungen Abweichendes be-

stimmt ist, gelten die gesetzlichen Vorschriften. 


